
Methodik der Fallbearbeitung

I.  Erfassen des Sachverhaltes

·  Sachverhalt sorgfältig lesen!

In der Regel ist kein Satz ohne Bedeutung. Der zeitliche Ablauf und die angegebenen Tatsachen müssen vollständig klar werden.

·  Gegebenenfalls eine Skizze oder Zeittafel anfertigen!

Dies empfiehlt sich insbesondere bei komplexen und unübersichtliche Sachverhalten mit mehreren Personen, Daten, etc.

·  Keine Sachverhaltsunterstellung begehen!

Die Angaben im Sachverhalt dürfen nicht „zurechtgebogen“ werden, um die Lösung des Falles zu vereinfachen. Auch nicht dann, wenn dieser lebensfremd erscheint. Enthält der Sachverhalt über notwendige Umstände überhaupt keine Angaben, so ist von den gewöhnlichen auszugehen. Abweichungen hiervon werden im Sachverhalt angegeben.

·  Vorsicht bei rechtlichen Angaben!

Werden im Sachverhalt rechtliche Angaben gegeben, so sind diese als wahr hinzunehmen. Äußert jedoch eine der Personen im Sachverhalt eine Rechtsauffassung, so ist Vorsicht geboten. Hier ist eine genaue Prüfung erforderlich. Üblicherweise weisen diese jedoch auf (einige) Probleme des Falles hin.

II.  Herausarbeiten der Fallfrage

· Die Fallfrage umgrenzt die Aufgabenstellung

Es nicht mehr und nicht weniger zu prüfen.

· Im wesentlichen lassen sich 3 Typen von Fallfragen unterscheiden

1. Die konkrete Fallfrage

„Hat A gegen B einen Anspruch auf Herausgabe?“

2. Angabe der fraglichen Rechtsbeziehung

„Welche Ansprüche hat A gegen B?“

3. Umfassende Fallfrage

„Wie ist die Rechtslage?“

·  Ausgangspunkt: Wer will Was von Wem?

Es handelt sich um die Frage nach dem Anspruchsteller, dem Anspruchsgegner und dem Anspruchsinhalt. Diese sind aus dem Sachverhalt unter Berücksichtigung der Interessenlagen zu beantworten.

=> Erst danach ist die – häufig mit dem obigen Merksatz verbundene – Frage nach der Anspruchsgrundlage (Woraus?) zu stellen. Das Auffinden aller! In Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen ist dabei von aller größter Wichtigkeit. Fehler werden hier nicht toleriert!!

III. Auffinden der Anspruchsgrundlage

·  Wer etwas will, braucht eine Anspruchsgrundlage!

Die Anspruchsgrundlage bildet des Ausgangspunkt der rechtlichen Prüfung. An ihren Tatbestandsmerkmalen; bzw. an denen der Einwendungen und Einreden sind die Ausführungen zu den Problemen des Falles festzumachen. Der Anspruchsaufbau gewährleistet, dass alle wesentlichen Fragestellungen (und nur diese!) geprüft werden.

·  Von der Rechtsfolge zur Voraussetzung

Als Anspruchgrundlage geeignet ist nur eine Rechtsnorm oder eine Vereinbarung, die ihrer Rechtsfolge nach zur Fallfrage passt. Hier muss daher in einem ersten Schritt das Begehren des Anspruchsstellers bestimmt werden. Unter den von der Rechtsfolge her passenden Anspruchsgrundlagen sind dann diejenigen auszuscheiden, deren Tatbestandsvoraussetzungen nach dem Sachverhalt offensichtlich nicht gegeben sind.

Möglichkeiten u.a.:

- Zahlung

- Herausgabe

- Unterlassen

- Duldung

· Alle denkbaren Anspruchsgrundlagen prüfen!

Kommen mehrere Anspruchsgrundlagen ernsthaft in Betracht, so sind in einem Gutachten grundsätzlich alle zu prüfen, auch wenn bereits bei der ersten Prüfung ein Anspruch bejaht wird.

IV. Reihenfolge mehrere Anspruchsgrundlagen

·  Grundsätzliche Prüfungsreihenfolge

1. Ansprüche aus Vertrag

2. Vertragsähnliche Ansprüche

3. Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag

4. Dingliche Ansprüche

5. Ansprüche aus Delikt

6. Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung

·  Innerhalb der Gruppen

Kommen innerhalb der einzelnen Gruppen mehrere Ansprüche in Betracht, so existiert keine zwingende Reihenfolge. Doch kann das materielle Recht eine solche zweckmäßig erscheinen lassen.

-> So ist es sinnvoll, mit den Anspruchsgrundlagen zu beginnen, die von geringeren Voraussetzungen abhängig sind, bzw. deren Voraussetzungen am einfachsten festzustellen sind.

-> Auch ist darauf zu achten, dass die Prüfung nicht unnötig verschachtelt wird. Daher ist nach Möglichkeit so aufzubauen, dass nicht die komplette Prüfung einer Norm als Vorfrage im Rahmen einer anderen Anspruchsgrundlage voranzustellen ist.

V. Basisschema der gutachterlichen Prüfung

1.  Ist der Anspruch entstanden?

-> Vorliegen der Entstehungsvoraussetzungen

-> Keine rechtshindernden Einwendungen
2.  Ist der Anspruch wieder erloschen?

-> Prüfung rechtvernichtender Einwendungen
3.  Ist der Anspruch durchsetzbar?

-> Nichtvorliegen rechtshemmender Einreden
·  Prüfung der anspruchsbegründenden Tatbestandsmerkmale

Für jede in Betracht kommende Anspruchsgrundlage ist zu prüfen, ob ihre Tatbestandsmerkmale im konkreten Fall gegeben sind. Zu diesem Zweck werden die Voraussetzungen der Anspruchsnorm ermittelt und im Wege der Auslegung konkretisiert. Anschließend wird untersucht, ob die - abstrakt formulierten -  Merkmale von den Tatsachen des Sachverhaltes erfüllt werden. Dies nennt man

VI. Subsumtion

=> Die Unterordnung des Sachverhaltes unter die Voraussetzungen einer Rechtsnorm

Diese vier Schritte umfassende Prüfung bildet den Kern eines jeden Gutachtens. Sie ist unter allen Umständen zu beherrschen.
1.  Bildung eines Obersatzes

2.  Feststellung des Norminhaltes

-> Herausstellung der abstrakt formulierten Voraussetzungen

-> Definition

3.  Prüfung, ob der Sachverhalt diese Voraussetzung erfüllt

4.  Ergebnis

Formale Gestaltung: Gutachtenstil

Wie oben ausgeführt, wird im Gutachten Schritt für Schritt vorgegangen. Man geht von der möglicherweise in Betracht kommenden Anspruchsgrundlage aus (Vermutung) und fragt bei jedem einzelnen Tatbestandsmerkmal nach, ob es im Sachverhalt gegeben ist.

-> typische Formulierungen sind: „könnte“, „dies setz voraus“, „daher“, „folglich“, „müsste“

Den Gegensatz hierzu bildet der sog. Urteilsstil. Bei diesem wird das gefundene Ergebnis vorangestellt und im Anschluss erläutert, wie dieses zustande kam.

-> typische Formulierungen hierfür sind: „da“, „weil“, „ergibt sich aus“, „kann“, etc.

Diese Trennung ist strikt einzuhalten. Insbesondere zu Beginn der Ausbildung sind im Urteilsstil verfasste Feststellungen zu unterlassen. Hüten Sie sich daher vor den oben genannten Begriffen. Ebenso sind Begriffe wie „natürlich“, „offensichtlich“, „augenscheinlich“ und „unzweifelhaft“ unter allen Umständen zu vermeiden !!!

Gutachtentechnik ist nicht erlesbar, sondern allein durch Klausurpraxis zu erlernen !!
